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Personalia Geschäftsstelle

Referat I: Leitung der Geschäftsstelle
Frau Krüger

Referat II: Gesundheit/Psychiatrie
Frau Wenk-Wolff, Herr Welschehold, N.N.

Referat III: Kommunales, Europa, Digitales
Frau Gihl, Herr Pfister

Referat IV: Soziales
Herr Wild, Frau Neumann-Redlin, Frau      
Schweisthal  

Referat V: Haushalt, Finanzen und Personal
Herr Grepmair

Referat VI: Kultur, Jugend, Bildung und Umwelt
Frau Jäger

Referat VII: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Frau Spiller, Frau Hering

Quelle: Internet



Überblick  

Ani Jäger BayBT

BildungBildung

Umwelt, Klima und EnergieUmwelt, Klima und Energie

Kultur und JugendarbeitKultur und Jugendarbeit

Soziales -

Ausgewählte Themen 

Soziales -

Ausgewählte Themen 



Kultur und Jugendarbeit – Überblick

Ani Jäger BayBT

Kultur und Jugendarbeit
Fachausschuss 
- Austausch 
- Beratung

- Fachl. Einschätzung

Kultur und Jugendarbeit
Fachausschuss 
- Austausch 
- Beratung

- Fachl. Einschätzung

Kultur – u.a. 
- Bezirksheimatpflege
- Jüdisches Leben in Bayern – Thema 
jüd. Friedhöfe
- Denkmalschutz
- Förderung der Heimatpflege bei 

der Sudetendeutschen 
Landmannschaft

- Tracht
- Popularmusik
- Museen

Kultur – u.a. 
- Bezirksheimatpflege
- Jüdisches Leben in Bayern – Thema 
jüd. Friedhöfe
- Denkmalschutz
- Förderung der Heimatpflege bei 

der Sudetendeutschen 
Landmannschaft

- Tracht
- Popularmusik
- Museen

Jugendarbeit – u.a.
- Austausch mit BJR
- Themen der Bezirksjugendringe –

politische Bildung / 
Demokratiebildung in der 
Jugendarbeit, 
Medienfachberatung, Digital 
Streetwork, JUFinale

- Jugendbildungsstätten (Art. 31 
AGSG)

Jugendarbeit – u.a.
- Austausch mit BJR
- Themen der Bezirksjugendringe –

politische Bildung / 
Demokratiebildung in der 
Jugendarbeit, 
Medienfachberatung, Digital 
Streetwork, JUFinale

- Jugendbildungsstätten (Art. 31 
AGSG)



Kultur und Jugendarbeit – Forderungen Landesregierung

Ani Jäger BayBT



Kultur und Jugendarbeit – Denkmalschutz

Ani Jäger BayBT

Die Änderungen im Bayerischen Denkmalschutzgesetz sind am 1. Juli 2023 in 
Kraft getreten. Wesentliche Änderung: Erneuerbare Energien werden stärker 
berücksichtigt.

Vorgaben zur Installation von 
Solar- und Geothermie-Anlagen an 
Baudenkmälern oder in ihrer Nähe

Sofern die Anlagen erneuerbarer Energien 
überwiegend dem Energiebedarf im 
Baudenkmal oder zu seiner energetischen 
Verbesserung dienen, kann eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis nur versagt 
werden, soweit überwiegende Gründe des 
Denkmalschutzes entgegenstehen.

Fördermöglichkeiten

Förderfähig: Mehrkosten für 
denkmalverträgliche Anpassungen von 
Anlagen erneuerbarer Energien (z.B. 
Anpassung an die Dachfarbe) sowie 

energetische Sanierungen als 
denkmalpflegerischer Mehraufwand im 

Rahmen der vorhandenen 
Denkmalförderung

Ansprechpartner: das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege.



Bildung – aktuelle Themen

Ani Jäger BayBT

Digitalisierung der Schul-ITDigitalisierung der Schul-IT

Schulfinanzierungsgesetz 
und Ausführungsverordnung 

zum BaySchFG

Schulfinanzierungsgesetz 
und Ausführungsverordnung 

zum BaySchFG

GastschulbeiträgeGastschulbeiträge

SchülerbeförderungSchülerbeförderung



Bildung – Digitalisierung der Schul-IT: Förderprogramme

Ani Jäger BayBT

Digitalisierung der Schul-ITDigitalisierung der Schul-IT

Freistaat BayernFreistaat Bayern

-> Förderprogramm dBIR (Förderung 
der digitalen Infrastruktur an bay. 

Schulen, 2021-2025)
Ziel: IT-Infrastruktur in den Schulen zu 

ertüchtigen auszustatten
-> Förderprogramm BayARN
(Bayerische IT-
Administrationsförderung, 2021-2024)
Ziel: Professionelle Administration für 

die IT-Infrastruktur an Bayerns 
Schulen

BundBund

Digitalpakt Schule (2019-2024)
-> Ziel: digitale Kompetenzen entwickeln, 

Chancengleichheit, Voraussetzungen: 
schnelles Internet, zeitgemäße 
Anzeigegeräte (z.B. interaktive 

Whiteboards)
-> Verwaltungsvereinbarung zwischen 

Bund und Ländern
-> Fortschreibung 2.0 erstmal 

ungewiss/die Konsequenzen auf 
Landeseben sind abzuwarten
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Umwelt, Klima, Energie - Überblick

Ani Jäger BayBT

Themen Umwelt, Klima und Energie –
u.a.

Bayerisches Klimaschutzgesetz
Klimaschule Bayern
Änderungen im 
Denkmalschutzgesetz
Gebäudeenergiegesetz
Wärmeplanungsgesetz
Änderungen im EnWG – Anpassung 
der Berechnung von Netzentgelten 

Themen Umwelt, Klima und Energie –
u.a.
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Änderungen im 
Denkmalschutzgesetz
Gebäudeenergiegesetz
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Umwelt, Klima, Energie
Fachausschuss 
- Austausch 
- Beratung

- Fachl. Einschätzung

Umwelt, Klima, Energie
Fachausschuss 
- Austausch 
- Beratung

- Fachl. Einschätzung

Fischereiwesen – u.a.
 Prädatorenmanagement – Fischotter 
& co.
 Umsetzung der WRRL – aktuelle 
Themen (Monitoring, Fischdatenbank)
 Klimawandel, Auswirkungen der 
Klimaerwärmung auf die Gewässer, 
Fischbestände und die 
Fischerei/Teichwirtschaft
 Fischotter
 Floating PV-Anlagen
AHP Pläne
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 Fischotter
 Floating PV-Anlagen
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Umwelt, Klima, Energie – Forderungen Landesregierung

Ani Jäger BayBT



Umwelt, Klima, Energie - Bayerisches Klimaschutzgesetz 
Aussagen des Gesetzes im Einzelnen  

Ani Jäger BayBT

Art. 3 Vorbildfunktion des Staates

(1) Die Behörden und Einrichtungen der unmittelbaren Staatsverwaltung des 
Freistaates Bayern nehmen Vorbildfunktion beim Klimaschutz wahr, insbesondere 
bei der Energieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung 
und Speicherung von Energie, der Nutzung erneuerbarer Energien und ihren 
Beschaffungen mit dem Ziel, bis zum Jahr 2028 eine klimaneutrale Verwaltung 
zu erreichen.

(2) Die Staatskanzlei und die Staatsministerien sollen bis zum Jahr 2023 klimaneutral 
sein.

(3) 1Staatliche Grundstücke, insbesondere Wald- und Moorflächen sowie Gewässer 
in staatlicher Unterhaltslast, werden in Übereinstimmung mit den Zielen dieses 
Gesetzes bewirtschaftet. 2Die staatlichen Moorflächen sollen bis zum Jahr 2040 
im Sinne des Klimaschutzes bestmöglich erhalten, renaturiert und gegebenenfalls 
genutzt werden.

(4) Die staatlichen Erziehungs- und Bildungsträger sollen über Ursachen und 
Bedeutung des Klimawandels sowie die Aufgaben des Klimaschutzes und der 
Anpassung an den Klimawandel aufklären und das Bewusstsein für die 
Mitwirkung des Einzelnen fördern.

(5) Den kommunalen Gebietskörperschaften wird empfohlen, entsprechend der 
Abs. 1, 3 und 4 zu verfahren.

(6) 1Im eigenen Wirkungskreis können die Gemeinden, Landkreise und Bezirke im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren 
Energien errichten und betreiben. 2Sie sind dabei nicht an die Deckung des 
voraussichtlichen Bedarfs in ihren jeweiligen Gebieten gebunden. 3Die 
Aufgabe der Gemeinden, die Bevölkerung mit Energie zu versorgen, bleibt 
unberührt.

Art. 3 Absatz 6 BayKlimaSchG -
Kernaussagen des Gesetzes

->im eigenen Wirkungskreis 
(ureigener Aufgabenbereich)

->Errichtung und Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung von 
erneuerbaren Energien 

->Keine Einschränkung hins. der 
Produktionsmenge durch den 
voraussichtlichen Bedarf in den 
jeweiligen Gebieten

->Zuständigkeit der Gemeinden 
zur Versorgung der Bevölkerung 
mit Energie bleibt unberührt



Umwelt, Klima, Energie - Klimaschule Bayern  

Ani Jäger BayBT

Quelle: Homepage Klimaschule 

Bayern

-> Grundsätzliches: Gemeinsames 
Programm des StMUV und des 
Bayerischen StMUK
 Ziel: Die Treibhausgasemissionen an 

den Schulen senken und 
perspektivisch einen klimaneutralen 
Schulbetrieb erreichen.

-> Möglichkeiten zur Teilnahme
Der Weg zur zertifizierten Klimaschule 
gliedert sich in zwei Schritte:
 Anmeldung zum Programm 

Klimaschule Bayern
 Bewerbung zur Zertifizierung als 

Klimaschule



Umwelt, Klima, Energie – Energierecht: 
Gebäudeenergiegesetz – GEG und Wärmeplanung
Aktuelle Entwicklungen

Ani Jäger BayBT

Änderungen des GEG: Umsetzung der sog. 65 
Prozent-Erneuerbare Energien-Vorgabe 
-> Umstieg auf klimafreundliche Heizungen eingeleitet 
und Reduktion der Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen 

-> Ziel: Einbau nur noch von neuen Heizungsanlagen, 
wenn sie mindestens 65 Prozent der bereitgestellten 
Wärme mit erneuerbaren Energien erzeugt.

-> Das Wärmeplanungsgesetz ist am 
1. Januar 2024 in Kraft getreten.

-> Das WPG verpflichtet die Länder sicherzustellen, 
dass auf ihrem Hoheitsgebiet Wärmepläne nach 
Maßgabe des WPG in Abhängigkeit der Größe der 
Kommunen spätestens bis zum Ablauf des 30.ௗJuni 
2026 bzw. des 30. Juni 2028 erstellt werden. 

-> Zuständigkeit in Bayern: Ausführungsgesetz 
erwartet; Zuständigkeit bei Gemeinden und den 
Städten Quelle: Internet



Umwelt, Klima, Energie – Energierecht: Europarecht und 
Energieeffizienzgesetz
Aktuelle Entwicklungen

Ani Jäger BayBT

Quelle: Internet

EuroparechtEuroparecht
-> EnergieeffizienzRL (EED): 
• Überarbeitung im Jahr 2023 im Sinne einer Anpassung 

an die aktuellen Entwicklungen
• Art. 5 EED: Vorreiterrolle des öffentlichen Sektors im 

Bereich der Energieeffizienz
• Art. 6 EED: Vorbildfunktion der Gebäude öffentlicher 

Einrichtungen
->Gebäudeenergie-EffizienzRL (EPBD):
• Wichtiger Gesichtspunkt für die komm. Familie: 

Quartieransatz und/oder Portfolioansatz

Energieeffizienzgesetz
-> Gesetzesziel: Verpflichtung auch für Behörden, 
entsprechend der EU-Vorgaben ab 2024 
Energieeinsparmaßnahmen zu ergreifen, um mehr Energie 
einzusparen
-> Maßgebliche EU-Vorgaben: Energieeffizienz- und 
Gebäudeenergie-EffizienzRL
-> Umsetzung von Art. 5 EED auf Landesebene noch 
ausstehend -> Landesverordnung erforderlich
-> Umsetzung von Art. 6 EED auf Bundesebene 
erforderlich 



Umwelt, Klima, Energie - Klimawandel 
Herausforderungen und Auswirkungen sowie mögliche Anpassungs- und 
Sofortmaßnahmen

Ani Jäger BayBT

Aktuell ist der überwiegende Teil der Gewässer nicht fit für die 
Klimakrise.

-> Klimakrise
 Zunehmende 

Herausforderung für das  
Leben in Fließgewässern 

-> Auswirkungen im Einzelnen:
 Arten-/Biodiversitätsverlust

 Dürren/ Wassermangel

 Starkniederschläge

•Renaturierung

•Landschaft als Wasserspeicher

•Renaturierung
Ergänzende Effekte für Ökologie und 
Hochwasserschutz

•Uferstreifen
schaffen Beschattung (Sukzession zulassen, 
angepasste & extensive Unterhaltung)
verringern Einträge/ Pufferwirkung

•Zuflüsse (Bäche/Gräben)
•Kaltwasserräume
•Landschaft als Wasserspeicher

• Notfallpläne*

• Fischbergung

• künstliche Beschattung

• Belüftung

• kurzfristige Einrichtung von Kaltwasserrefugien

• Zuleitung Grundwasser



Umwelt, Klima, Energie – Prädatoren
Aktuelle Entwicklungen

Ani Jäger BayBT

FischotterFischotter: 
 Winter 2022/2023: Schreiben BayBT an StMELF & StMUV
 Sommer 2023: Erweiterung um 4. Säule im 

Fischottermanagement (Entnahme)
 1. Ausnahmenvorschriften in der Artenschutzverordnung 

(AAV), die die Jagd und die Entnahme von Fischottern 
ermöglicht 
 2. Regelungen von Entnahmekontingenten (Verordnung)

 Winter 2023: BayVGH untersagt vorläufig (einstweiliger 
Rechtsschutz) den Vollzug 

Foto: Süddeutsche 

Zeitung 

Weitere Prädatoren:
 Biber: Schulungen ehrenamtliche Biberberater – Zusatzkurse 

unter Berücksichtigung der Besonderheiten von 
Fließgewässern

 Gänsesäger: Gänsesäger-Projekt 2024; Umsetzung am 
Institut für Fischerei (in Zusammenarbeit mit den FFBs), erste 
Ergebnisse 2025

 Kormoran: Kormoranmanagement; Projekt der Bay. 
Staatsregierung, seit 2008 im Zuge der Anpassung der AAV 
Vergrämung möglich



Bereich Soziales – Ausgewählte Themen
Aktuelle Entwicklungen

Ani Jäger BayBT

--> Förderung von Diensten der offenen 
Behindertenarbeit: Die regionale und überregionale OBA 
sind in gemeinsamen Richtlinien von Freistaat Bayern und 
Bezirken zur Förderung von OBA-Diensten geregelt (in Kraft 
seit 01.01.2022). 
• Regionale Dienste (Landkreise oder kreisfreie 

Städte): Zielgruppe -> Menschen mit körperlicher und 
geistiger Behinderung sowie chronisch Kranke aller 
Behinderungsarten und aller Altersstufen. Das 
Angebotsspektrum der Dienste umfasst Informationen 
und Beratung zu allen Fragen des täglichen Lebens und 
Vermittlung von Hilfen.

• Überregionale Dienste: Für einzelne Gruppen von 
Menschen mit Behinderung – wie z. B. blinde und 
gehörlose Menschen sowie MS-Kranke – gibt es 
Spezialdienste auf der Ebene der Regierungsbezirke, 
sogenannte überregionale Dienste der Offenen 
Behindertenarbeit.

Foto: Süddeutsche 

Zeitung 

Quelle: InternetQuelle: Internet

Gemeinsame Förderungen der Bezirke: Die Bezirke fördern 
gemeinsame Einrichtungen und Organisationen, insbesondere 
solche, die Menschen mit Hör- und Sehbehinderung beraten 
und sich für ihre Belange einsetzen.



Austausch mit den Ministerien und 

anderen öffentlichen Stellen

Ani Jäger BayBT

Quelle: Internet

StMELF
-> Bay. Landesanstalt für 
Landwirtschaft/Institut für 
Fischerei
StMUV
-> Landesagentur für Energie 
und Klimaschutz (LENK)
StMUK
StWK
-> Landesamt für 
Denkmalpflege
StMWi
StMI
StMAS

-> Verschiedene 
Austauschformate



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Hinweis: Die Nutzung der Bilder in der Präsentation dient zur Veranschaulichung 
der Lehre. Die Quellen, soweit bekannt, wurden entsprechend angegeben.  


